
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

3. AUGUST 2012 — Gesetz zur Abänderung von Artikel 3 § 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 12. Juni 1991
über den Verbraucherkredit

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - In Artikel 3 § 1 des Gesetzes vom 12. Juni 1991 über den Verbraucherkredit, ersetzt durch das Gesetz vom
13. Juni 2010, wird Nr. 3 wie folgt ersetzt:

″3. zinsfreie Kreditverträge, bei denen der aufgenommene Kredit binnen zwei Monaten zurückzuzahlen ist und für
die der Kreditgeber Kosten von weniger als 4,17 EUR auf Monatsbasis verlangt. Diese Kosten umfassen die in Artikel 1
Nr. 5 erwähnten Kosten, die - wenn nötig - auf der Grundlage der in Artikel 1 Nr. 6 erwähnten Angaben berechnet
werden.

Der Betrag des Schwellenwertes wird am 1. Januar jeden Jahres gemäß folgender Formel indexiert: 4,17 EUR
multipliziert mit dem neuen Index und geteilt durch den Anfangsindex. Der neue Index ist der Verbraucherpreisindex
des Monats Dezember des Vorjahres und der Anfangsindex ist der Verbraucherpreisindex des Monats Dezember 2010.
Der indexierte Betrag wird gemäß den für die Rundung des Sollzinssatzes aufgrund von Artikel 1 Nr. 8 geltenden
Regeln gerundet. Der König kann den Betrag dieses Schwellenwertes abändern,″.

Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 3. August 2012

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft und der Verbraucher
J. VANDE LANOTTE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00697]N. 2012 — 3824
16 JULI 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen. — Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 16 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad
van 19 september 2012).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2012/00697]D. 2012 — 3824
16. JULI 2012 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise

ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern — Deutsche
Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 2012 zur Abänderung des
Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das
Entfernen von Ausländern.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

16. JULI 2012 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981
über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über
einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), des Artikels 5
Absatz 3 Unterabsatz 3;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00697]F. 2012 — 3824
16 JUILLET 2012. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 octo-

bre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 16 juillet 2012 modifiant l’arrêté royal du 8 octo-
bre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-
ment des étrangers (Moniteur belge du 19 septembre 2012).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über
einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex), des Artikels 14 Absatz 4;

Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die
Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, des Artikels 3bis Absatz 5;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die
Niederlassung und das Entfernen von Ausländern;

Aufgrund der vorherigen Prüfung der Notwendigkeit, eine Nachhaltigkeitsprüfung durchzuführen, und der
Folgerung, dass eine solche Nachhaltigkeitsprüfung nicht erforderlich ist;

Aufgrund des Gutachtens 51.471/4 des Staatsrates vom 27. Juni 2012, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1
Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In der Erwägung, dass aufgrund des Schengener Grenzkodex und des Visakodex grundsätzlich jeder
Drittstaatsangehörige nachweisen muss, dass er über genügende Existenzmittel verfügt, um die Außengrenzen der
Mitgliedstaaten des Schengener Raums im Hinblick auf einen kurzfristigen Aufenthalt, die Durchreise oder den Erhalt
des zu diesem Zweck erforderlichen Visums überschreiten zu dürfen;

In der Erwägung, dass es den Mitgliedstaaten sowohl durch den Schengener Grenzkodex als auch durch den
Visakodex ausdrücklich erlaubt wird, ein Ad-hoc-Formular zur Kostenübernahme zu erstellen, das als besonderes
Beweismittel für das Ausreichen der Existenzmittel dient;

In der Erwägung, dass im Visakodex im Gegensatz zum Schengener Grenzkodex jedoch einige Mindestvorgaben
in Bezug auf die Form auferlegt werden; dass das von den Mitgliedstaaten erstellte Formular zur Kostenübernahme
gemäß Artikel 14 Absatz 4 des Visakodex die in diesem Artikel vorgesehenen Informationen über den Bürgen und den
Ausländer, dessen Kosten übernommen werden, enthalten muss, es in der/den Amtssprache(n) des betreffenden
Mitgliedstaats und in mindestens einer der Amtssprachen der Europäischen Union abgefasst sein muss und es
schließlich die für den Bürgen bestimmten Informationen enthalten muss, die in Artikel 37 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen
Aufenthalt (VIS-Verordnung) vorgesehen sind;

In der Erwägung, dass das Muster für die Verpflichtung zur Kostenübernahme in Anlage 3bis zum Königlichen
Erlass vom 8. Oktober 1981 diesen Anforderungen nicht genügt; dass dieses Muster demnach schnellstmöglich
angepasst werden muss, um es mit den relevanten europäischen Rechtsvorschriften in Einklang zu bringen und somit
die im Rahmen der gemeinsamen Politik für die Kontrolle der Außengrenzen und die Visumkontrolle verfolgten Ziele
zu erreichen, sprich die Vereinfachung der Verfahren für die Visumerteilung und die Erleichterung der Betrugsbe-
kämpfung sowie der Kontrolle an den Außengrenzen und auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten;

In der Erwägung, dass es aus denselben Gründen ebenfalls angebracht ist, Modalitäten festzulegen, gemäß denen
die Verpflichtung zur Kostenübernahme erstellt und verwendet werden muss, wenn sie zugunsten eines visumpflich-
tigen Ausländers eingegangen wird; dass in der derzeitigen Regelung ausschließlich der Fall vorgesehen ist, in dem der
Antrag bei einer belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung eingereicht wird, und der Fall, in dem
Belgien für die Entgegennahme von Anträgen und die Visumerteilung durch einen anderen Mitgliedstaat vertreten
wird, keine Berücksichtigung findet; dass im Visakodex diese Möglichkeit vorgesehen ist und die Mitgliedstaaten sogar
verpflichtet werden, soviel wie möglich auf diese Option zurückzugreifen, wenn sie in dem betreffenden Drittland
nicht über ein eigenes/eigene Konsulat(e) verfügen; dass der Königliche Erlass vom 8. Oktober 1981 folglich
abgeändert werden muss, um die Rechtssicherheit und die Transparenz gegenüber den Bürgern und den betreffenden
Behörden besser zu gewährleisten; dass diese Abänderungen für die Ausführung der Aufgaben, die diesen Behörden
zufallen, und für die Verwirklichung der im Rahmen des Schengen-Besitzstands verfolgten Ziele erforderlich sind;

Auf Vorschlag der Ministerin der Justiz und der Staatssekretärin für Asyl und Migration

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 17/3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den
Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom
11. Dezember 1996, wird durch die Paragraphen 5 und 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

« § 5 - Die Paragraphen 1 bis 3 finden ebenfalls Anwendung, wenn die Verpflichtung zur Kostenübernahme
zugunsten eines visumpflichtigen Ausländers eingegangen wird und der Antrag bei der diplomatischen oder
konsularischen Vertretung eines Mitgliedstaats, der Belgien vertritt, eingereicht wird.

Wird die Verpflichtung zur Kostenübernahme angenommen, muss der Ausländer sie binnen einer Frist von sechs
Monaten ab dem in § 3 Absatz 2 erwähnten Datum zur Unterstützung seines Antrags vorlegen.

§ 6 - Wenn der Ausländer die in § 4 beziehungsweise § 5 Absatz 2 vorgesehene Verpflichtung nicht erfüllt, gilt die
Verpflichtung zur Kostenübernahme als nicht angenommen. »

Art. 2 - Anlage 3bis zu demselben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996 und
abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 9. Juli 2000 und 26. Juni 2000, wird durch die Anlage zu vorliegendem
Erlass ersetzt.

Art. 3 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von
Ausländern zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 16. Juli 2012

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
Frau M. DE BLOCK
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Gesehen, um Unserem Erlass vom 16. Juli 2012 zur Abänderung des Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über
die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfermen von Ausländern beigefügt zu
werden.

Gegeben zu Brüssel, den 16. Juli 2012

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
Frau M. DE BLOCK
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